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Antrag auf Mitgliedschaft 

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Offenen Abend Heidenheim e.V., dem Trägerverein der 

Evangelischen Brückengemeinde Heidenheim. Bitte einen Antrag pro Person ausfüllen.  

 

Name*:  _____________________________________________  

Vorname*: _____________________________________________  

Straße*: _____________________________________________  

PLZ / Ort*: _____________________________________________  

Geburtsdatum: _____________________________________________  

ggf. Geburtsname: __________________________________________  

getauft am: _____________________________________________  

Taufort:  _____________________________________________  

Konfession/       

Gemeindezugehörigkeit: ______________________________________   

 

Der Glaubensgrundlage und Zielsetzung des Vereins (§ 2 Abs. 2, 3 und 4) (s. Seite 5) stimme/n ich/wir zu. 

Dem Antrag kann nur stattgegeben werden, wenn Sie der Glaubensgrundlage und Zielsetzung des Vereins (§ 2 Abs. 2, 3 

und 4) zustimmen. 

Ort / Datum: __________________________ 

 

Unterschrift: ___________________________  

 

Zusätzliche freiwillige personenbezogene Angaben: 

Telefon*: _____________________________________________  

E-Mail*:  _____________________________________________  

Familienstand: _____________________________________________  

Beruf:  _____________________________________________ 
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Kinder (zusätzliche freiwillige personenbezogene Angaben): 

Vorname: ……………………………... Geburtsdatum: …………………………… 

Vorname: ……………………………... Geburtsdatum: …………………………… 

Vorname: ……………………………..  Geburtsdatum: …………………………… 

Vorname: ……………………………... Geburtsdatum: …………………………… 

Vorname: ……………………………... Geburtsdatum: …………………………… 

Weitere Kinder auf Extrablatt. 

 
Falls Ihr Kind eine Veranstaltung im Kinder- und Jugendbereich der Gemeinde besuchen möchte, benötigen wir 

mindestens eine gültige Telefonnummer und eine E-Mailadresse eines Erziehungsberechtigten, um Sie im 

Notfall kontaktieren zu können. Es ist uns wichtig, dass die Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbereich mit den 

Erziehungsberechtigten unserer Schutzbefohlenen Kontakt aufnehmen können, um sich im Bedarfsfall mit 

ihnen auszutauschen. 

 

 

 
 
Mitgliedsbeitrag 

Der jährliche Mitgliedsbeitrag für Einzelpersonen beträgt 50,00 €, für Ehepaare 80,00 € und ist jeweils fällig zum 

1. Juli. (Stand 24.04.2013). Um den administrativen Aufwand so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie das 

beigefügte Datenblatt (Seite 4), zwecks jährlicher Abbuchung Ihres Mitgliedsbeitrags auszufüllen.  

Selbstzahler werden nicht jährlich im Voraus erinnert, dass der Mitgliedsbeitrag im Juli fällig wird. 

 



Stand: 10-2022  Seite 3 von 10 

 

Mitgliederliste 

In regelmäßigen Abständen wird an alle Mitglieder eine Mitgliederliste verteilt, um im Verein ein lebendiges und 

aktives Gemeindeleben zu organisieren und zu gestalten. Diese Liste ist unter den Mitgliedern vertraulich zu 

behandeln. Die Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden oder zu eigenen Werbezwecken jeglicher 

Art benutzt werden. Die Aufnahme in die Mitgliederliste kann jederzeit schriftlich beim Vorstand widerrufen 

werden. 

 

Mit der Aufnahme, der mit Stern* gekennzeichneten Daten in die Mitgliederliste, 

□ bin ich einverstanden.           □ bin ich nicht einverstanden. 

 

 

Veröffentlichung in Treffpunkt / Gottesdienst 

□JA  □ NEIN  Ich bin damit einverstanden, dass mein Name als Neues Mitglied im „Treffpunkt“ (unsere 

Gemeindezeitschrift) und im Gottesdienst genannt werden darf. 

(nicht zutreffendes bitte streichen) 

 

 

Informationen der Gemeinde 

Wenn Sie regelmäßig Informationen über Veranstaltungen oder wichtige Gemeindeinformationen erhalten 

möchten, empfehlen wir Ihnen das Abonnieren der Wochenmail über unsere Homepage. 

□JA  □ NEIN   Ich bin einverstanden, dass mir allg. Informationen des Vereins, wie Einladung zur 

  Mitgliederversammlung oder Adresslisten sowie Informationen der Gemeinde per Email 

  geschickt werden. 

 Diese Einwilligung kann jederzeit durch eine kurze formlose schriftliche Info an den Vorstand  

 widerrufen werden.  

 

 

 

Ort/Datum:      Unterschrift:       ________ 

 

 

 

Nach der Abgabe des Antrags wird zunächst ein Pastor, ein Vorstand oder ein Ältester einen Gesprächs- 

termin mit Ihnen vereinbaren. 

 

Aufnahmedatum:       Unterschrift Vorstand:       
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Der Offene Abend Heidenheim e.V. 

Wilhelmstraße 136 

89518 Heidenheim 
 

 

 

 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE05 ZZZ0 0000 5056 37 
 

 

Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt) 
 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger „Der Offene Abend Heidenheim e.V.“, den aktuell gültigen 

Mitgliedsbeitrag jährlich zum 01.07. (oder den darauf folgenden Bankarbeitstag) von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger „Der Offene Abend 
Heidenheim e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung 

des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 

Bedingungen. 

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung 

Name, Vorname (Kontoinhaber/in); ____________________________________________________ 

 

Straße  ____________________________________________________________________ 

 

PLZ, Ort ____________________________________________________________________ 

 

IBAN:  ____________________________________________________________________ 

 

BIC:  _________________________     Bank: ______________________________ 

 

 

 

Ort/Datum:        Unterschrift des Kontoinhabers:        
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Auszug aus § 2 der Vereinssatzung 

 

(2) Die Grundlage dieser Arbeit ist die Heilige Schrift, insbesondere das Evangelium von Jesus 

Christus. 

 

(3) Als anerkannte Richtlinie gilt außerdem die Grundsatzerklärung der Evangelischen Allianz in der Fassung 

vom 6. April 1972. 

 

Grundsatzerklärung der Evangelischen Allianz in der Fassung vom 6. April 1972: 

 

Der Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz hat in Übereinstimmung mit dem Präsidium 

der Europäischen Evangelischen Allianz am 6. April 1972 in Berlin in Anlehnung an die neue 

Formulierung der Englischen Evangelischen Allianz folgende Basis beschlossen: 

 

Als Evangelische Allianz bekennen wir uns zur Offenbarung Gottes in den Schriften des Alten und 

Neuen Testaments. Wir heben folgende biblische Leitsätze hervor, die wir als grundlegend für das 

Verständnis des Glaubens ansehen und die uns als Christen zu gegenseitiger Liebe, zu diakonischem 

Dienst und evangelistischem Einsatz eine Hilfe sein sollen. 

 

Wir bekennen uns: 

 

- zur Allmacht und Gnade Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Schöpfung, 

Offenbarung, Erlösung, Endgericht und Vollendung; 

 

- zur göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift, ihrer völligen Zuverlässigkeit und höchsten Autorität in 

allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung; 

 

- zur völligen Sündhaftigkeit und Schuld des gefallenen Menschen, die ihn Gottes Zorn und 

Verdammnis aussetzen; 

 

- zum stellvertretenden Opfer des menschgewordenen Gottessohnes als einziger und allgenügsamer 

Grundlage der Erlösung von der Schuld und Macht der Sünde und ihren Folgen; 

 

- zur Rechtfertigung des Sünders allein durch die Gnade Gottes aufgrund des Glaubens an Jesus 

Christus, der gekreuzigt wurde und von den Toten auferstanden ist; 

 

- zum Werk des Heiligen Geistes, welcher Bekehrung und Wiedergeburt des Menschen bewirkt, im 

Gläubigen wohnt und ihn zur Heiligung befähigt; 

 

- zum Priestertum aller Gläubigen, die die weltweite Gemeinde bilden, den Leib, dessen Haupt 

Christus ist, und die durch seinen Befehl zur Verkündigung des Evangeliums verpflichtet ist; 

 

- zur Erwartung der persönlichen, sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus Christus in Macht und 

Herrlichkeit; zum Fortleben der von Gott gegebenen Personalität des Menschen; zur Auferstehung 

des Leibes zum Gericht und zum ewigen Leben der Erlösten in Herrlichkeit. 

 

(4) Der Offene Abend Heidenheim e. V. ist eine missionarische Gemeinschaft. Das Anliegen ist es, Menschen 

mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen und sie zu Nachfolgern Jesu zu machen. Um Christ zu 

bleiben, werden die Menschen, die bewusst als Christ leben wollen, unterwiesen, gefördert und seelsorgerisch 

betreut. Dazu dienen Haus-Bibelkreise, Gottesdienste, Freizeiten, Seminare und weitere geeignete 

Möglichkeiten. Für den Zusammenhalt der Gemeinschaft werden Treffen und Zusammenkünfte angeboten. 
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Mitarbeiten in der Brückengemeinde 
Ich würde gerne in folgenden Bereichen mitarbeiten: 

(Bitte ankreuzen) 

hier würde 
ich gerne 

mitarbeiten 
Bereich Teams / Aufgaben Leitung/Kontakt 

 
Morgen-
Gottesdienst 

Welcome-Team 
Abendmahl-Team 
Kreativ-Team 
Moderations-Team 
… 

Vakant  
 

 5 pm Worship 
Fellowship 
Production 
Kids 
… 

Ulrich Herter 

 Kinderbrücke Kinderlobpreis 
Kinderbotschaft 
Kleingruppenleiter 
… 
 

Margret Kenntner 
 

 International 
Service 

Internationaler Gottesdienst 
Intern. Hauskreise 
Übersetzer 
… 
 

Winfried Gloge 

 Lobpreis Lobpreis-Teams 
Lobpreis-Gebets-Abende 
… 
 
 

Christoph Hammel 

 Gebet Gebetskreise 
Gebet im Godi 
… 
 
 

Gudrun Eissner 

 Kids Jungscharen 
Kinderfreizeiten 
Angebote für Kinder unter der 
Woche 
Krabbelgruppe-Schäfchentreff… 

Manfred Grüner 
 
 

 Männer Männerabende 
Männerfreizeiten 
… 
 
 

Danny Koch 

 Frauen Frauenfrühstücke 
Frauenabende 
Frauenfreizeiten 
… 
 

Irmgard Federolf 

 
 

 

 

Kleingruppen/ 
Hauskreise 

Hauskreise 
Hauskreise auf Zeit 
… 
 
 

Samuel Kißner 
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 Seelsorge und 
Beratung 

Seelsorgeteam 
Begleitung in Trauer 
… 
 
 

Elisabeth Banzhaf  

 Evangelisation 
und 
Weltmission 

Kontakte zu Missionaren 
bRückenwind-Gottesdienste 
Evangelisations-Veranstaltungen 
… 
 

Ralf Walter 

 Nachfolge und 
Seminare 

Seminarorganisation 
… 
 
 
 

Dieter Romul 

 Kommunikation 
und 
Öffentlichkeits-
arbeit 

Flyergestaltung 
Website 
Treffpunkt 
Presse 
… 

Vakant  

 Gästeservice / 
Hauswirtschaft 

Service nach dem Gottesdienst 
Kaffee Kostbar 
Catering 
Putz-Teams 
Deko… 

Bärbel Engel 

 Haus und Hof Hausmeister 
Haustechnik 
Schließdienst 
Gartenteam 
… 

Frieder Braun 

 Junge 
Erwachsene 

Jugendgottesdienste 
Jugendkreise 
… 
 
 

Uli Herter 

 Technik Tontechnik 
Lichttechnik 
Livestreamtechnik 
… 
 

Dominik Fritzsche 

 

Die jeweilige Bereichsleitung wird Sie gerne persönlich ansprechen 
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Hinweise zum Datenschutz 

Ihre Daten sind für uns schützenswert und sensibel. Wir verarbeiten Daten ausschließlich 

nach bestehender Rechtsgrundlage. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben nach der EU-

Datenschutzverordnung vom 25.05.2018 sind wir verpflichtet, alle Personen, über die Daten 

in unserem EDV-System gespeichert sind, über die Art und Weise sowie den Zweck der 

erhobenen Daten beim Offenen Abend Heidenheim e.V. zu informieren. Grundlage der 

Datenverarbeitung ist dabei Artikel 6 Abs. 1 DSGVO: 

Wir benötigen Daten von Mitgliedern, um 

– Sie als Mitglied identifizieren zu können 

– Sie in unserem Verein als Mitglied verwalten zu können 

– Mitgliedsbeiträge abbuchen zu können 

–  

– Spendenbescheinigungen ausstellen zu können 

– mit Ihnen Kontakt aufzunehmen und korrespondieren zu können 

– Ihnen zu ermöglichen, an gemeindlichen Veranstaltungen teilnehmen zu können 

– Ihnen als Mitglied Geburtstagswünsche schicken zu können 

– unserer Meldepflicht gegenüber dem Vereinsregister und der Evangelischen 

Landeskirche (nur sofern Sie Mitglied dieser sind oder Mitglied durch Taufe 

werden möchten) nachkommen zu können 

Zusätzliche freiwillige personenbezogene Daten: 

Um ein lebendiges Glaubensleben mit hunderten von Gemeindemitgliedern zu gestalten und 

zu organisieren, benötigen wir aktive Menschen, die bereit sind, sich und ihre Gaben im 

Gemeindeleben einzubringen. Die Hinterlegung dieser persönlichen Daten erleichtert uns die 

Organisation von Gottesdiensten, das Durchführen von Veranstaltungen und die Pflege und 

Instandhaltung unserer Gebäude. 

Löschung von Daten 

Die personenbezogenen Daten werden nach Beendigung Ihrer Mitgliedschaft bis zum Ablauf 

der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, z. B.  aus abgaberechtlichen Gründen gespeichert 

und dann gelöscht.  

 

Wie werden die Daten verarbeitet? 

Wir verwenden für die Verwaltung unserer Mitglieder und deren Daten das Internet basierte 

Churchtools (https://church.tools/de/) und Optigem Win Finanz (https://www.optigem.com). 

Churchtools ist ein deutscher Anbieter mit Serverstandort in Deutschland. Wir führen mit der 

Firma ChurchTools Innovations GmbH, Erbprinzenstr. 20, 76133 Karlsruhe, vertreten durch 

deren Geschäftsführer Matthias Huber einen entsprechenden, DSGVO konformen ADV 

(Auftrags-Datenverarbeitung) Vertrag. Die Firma Optigem GmbhH  ist ein deutscher 

Softwareanbieter für NPOs und christliche Werke. Wir führen mit der Firma Optigem GmbH, 

Hohenbuschei-Allee 1, 44309 Dortmund, vertreten durch Mathias Krallmann und Mark 

Cullingford einen entsprechenden, DSGVO konformen ADV (Auftrags-Datenverarbeitung) 

Vertrag. 

 

https://church.tools/de/
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Ferner werden Daten teilweise auch auf entsprechend geschützten Geräten der angestellten 

Mitarbeiter des Offenen Abends Heidenheim e.V. verarbeitet. Details hierzu können aus 

unserem Verfahrens- und Verarbeitungsverzeichnis entnommen werden.  

Werden Daten an Dritte übermittelt? 

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir grundsätzlich keine Daten an Dritte weitergeben, 

ausgenommen es findet eine Taufe, Konfirmation, Heirat oder Beerdigung statt. In diesen 

Fällen  werden Daten mit der Evangelischen Landeskirche ausgetauscht, sofern die Person 

dieser Konfession angehört. Eine Datennutzung durch Dritte oder Weitergabe Ihrer Daten für 

andere Zwecke findet in keinem Fall statt.  

Welche Rechte haben Sie? 

Die Verordnung (EU) 679/2016 tritt zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 

personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG kurz DSGVO ab 25.05.2018 in Kraft. Hierzu gehört auch eine Reihe von Rechten. 

Sie haben das Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung (Art. 16 

DSGVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) und das Recht auf Einschränkung der 

Datenverarbeitung (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO), 

das Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO). Darüber besteht das Recht sich bei der 

Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. 

 

Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten. 

Datenschutzbeauftragter   

Günter Aigle 

Nürtinger Weg 7 

89522 Heidenheim 

E-Mail: datenschutz@aigle-computing.de 

Telefon: 07321 951681 

 

 

 

https://maps.google.de/?q=N%C3%BCrtinger%20Weg%207,%2089522%20Heidenheim
https://maps.google.de/?q=N%C3%BCrtinger%20Weg%207,%2089522%20Heidenheim
https://maps.google.de/?q=N%C3%BCrtinger%20Weg%207,%2089522%20Heidenheim
mailto:datenschutz@aigle-computing.de
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Ummeldung zur Seelsorge 

 

Die nachstehende Person hat sich zur Seelsorge abgemeldet: 

Name und Vorname der sich abmeldenden Person: 

 

Anschrift: 

 

Geburtsdatum: 

 

außerdem zur Seelsorge umgemeldete, eigene Kinder unter 14 Jahren: 

(Name / Geburtsdatum) 

 

Name und Anschrift des Wohnsitzpfarramts der sich abmeldenden Person 

 

Name und Anschrift der Person*), zu welcher die seelsorgerliche Anmeldung erfolgt  

(Bitte beachten: es kann nur eine Person angekreuzt werden) 

□ Siemen van Freeden, Nattheimer Steige 8, 89522 Heidenheim 

□ Samuel Kißner, Bergstraße 6, 89542 Herbrechtingen-Bolheim 

 

 

Ort, Datum: _____________________________ 

 

 

______________________________                     _________________________________ 

Unterschrift der abmeldenden Person  Unterschrift des/der Wohnsitzpfarrers/-

pfarrerin 

 

*) Pfarrerin, Pfarrer oder der/die gemäß §2 Abs 5 Einführungsordnung Ermächtigte/r 


